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EINLEITUNG DES HERAUSGEBERS

Die Grundlage dieser Edition ist die Originalausgabe der Wissenschafts-

lehre Bolzanos.' Im vorliegenden Teilband habe ich Bolzanos eigene Verbesse-

rungen in seinem Handexemplar der WL,' das sich in der Handschriftensamm-

lung der Tschechischen Staatsbibliothek in Prag (Stätni knihovna ISR) unter

der Signatur 75 B 456 findet, und die auf einer handgeschriebenen Liste im

Prager Nachlaß M. J. Fes1s 3 verzeichneten Korrekturen berücksichtigt, ohne

das im Text jeweils anzumerken.

Bei der Editionsarbeit an diesem Teilband der WL wurde ich durch eine

Sachbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Finanzierung eines

wissenschaftlichen Mitarbeiters unterstützt. Meinem Mitarbeiter, Herrn Peter

Michael Schenkel, M. A., danke ich für wertvolle Hinweise.

In der Elementarlehre (WL §§ 46-268) stellte Bolzano seine Theorien der

Vorstellungen an sich, der Sätze an sich, der Wahrheiten an sich und der

Schlüsse dar. 4 Es ging dabei um Beziehungen zwischen abstrakten Gegenstän-

den außerhalb von Raum und Zeit. In der Erkenntnislehre (55 269-321), von

der die ersten beiden Hauptstücke (55 269-306) im vorliegenden Teilband

herausgegeben werden, behandelt Bolzano das Verhältnis der abstrakten

t Vgl. Bolzano(19) der Bibliographie am Ende dieses Teilbandes. Diese Originalausgabe wird in

der Folge mit »WL« bezeichnet.

2 Fortan mit »WLB« bezeichnet.

3 Ein von Feil beschriebenes Blatt, das einem Exemplar der WL einliegt; letzteres wird unter der

Signatur »12 B 92« in der Bibliothek des Prager Nationalmuseums (Knihovna Národniho

muzea) aufbewahrt.

°	 Vgl. Bolzano(1,11/2), (1,11/3), (1,12/1), (1,12/2), (1,12/3).
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Gegenstände zur konkreten, raum-zeitlichen Welt, insbesondere zu den sub-

jektiven Vorstellungen (§§ 270-289) und den Urteilen (§§ 290-306).

In seiner Theorie der Vorstellungen an sich arbeitete Bolzano weitgehend

mit der Beziehung (im folgenden durch »i« symbolisiert), Gegenstand einer

Vorstellung an sich zu sein (§ 49.1). Bezeichnen wir mit dem Ausdruck »xZct«

die Aussage, daß x unter die Vorstellung an sich a fällt, so können wir die

Extension von a mit der Menge aller x identifizieren, für die xZa gilt. Ein

Prädikat der Umgangssprache repräsentiert im allgemeinen eine Vorstellung

an sich (§§ 48.3, 49.2, 69.Anm.). Ein Prädikat kann in der Form einer Satz-

funktion dargestellt werden. Daher kann eine Vorstellung an sich durch eine

Satzfunktion bestimmt werden. Die Extension einer Vorstellung an sich kann

abgegrenzt werden durch Angabe derjenigen Gegenstände, welche die fragliche

Satzfunktion erfüllen. Sein heißt: ein Gegenstand sein, und ein Gegenstand

sein heißt — in Bolzanos Terminologie —: ein Gegenstand irgendeiner Vorstel-

lung an sich sein. Daher ist x genau dann ein Gegenstand, wenn es ein ß gibt

derart, daß xZß. Ein Ding x ist genau dann ein Gegenstand einer Vorstellung

an sich, die von einer Satzfunktion charakterisiert ist, wenn x ein Gegenstand

ist, der diese Satzfunktion erfiillt.

Eine subjektive Vorstellung ist eine Erscheinung im Bewußtsein (§ 272), die

eine objektive Vorstellung an sich als Stoff hat (§§ 48.3, 54, 271). Bolzano

verglich die Beziehung zwischen einer subjektiven Vorstellung und ihrer zuge-

ordneten Vorstellung an sich mit der Beziehung zwischen einem konkreten

Vorkommnis eines sprachlichen Ausdrucks und der durch ihn bezeichneten

Vorstellung an sich.' Eine subjektive Vorstellung der Person X zur Zeit T mit

dem Stoff a ist eine Beschaffenheit 1U = h(X,T,a). Die subjektiven Vorstellun-

gen V i = h(X,,T,,a,) und 1V2 = (X2 ,T2 ,a2) sind genau dann identisch, wenn X I

= X2, a, = a2 und die Zeitintervalle T, und T2 sich überlappen oder unmittel-

bar aneinander grenzen, d. h., wenn es keinen Zeitpunkt t 3 gibt derart, daß T,

< t3 < T2 (§ 273.1). Wenn zumindest die Bedingung a, = a2 erfüllt ist, heißen

1P, und 1,2 gleich (§ 273.2). Zur selben Zeit können jedoch mehrere subjektive

Vorstellungen derselben Person als Beschaffenheit zukommen (§ 274), d. h., es

gibt Beschaffenheiten 1U,, 1U 2 und mindestens eine Person X und einen Zeit-

punkt t sowie Vorstellungen an sich o,, a2 derart, daß V, = h(X,t,a,), 2 =

h(X,t,a2) und a, a2 .
Einerseits sind zwei subjektive Vorstellungen gleich, wenn sie denselben

Stoff haben. Andererseits kann eine subjektive Vorstellung nur eine einzige

' Bolzano(64), S.86.
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Vorstellung an sich als Stoff haben. Daher ist die Beziehung der Gleichheit

zwischen subjektiven Vorstellungen symmetrisch und transitiv; sie ergibt

dadurch eine Zerlegung des Bereiches der subjektiven Vorstellungen in Äqui-

valenzklassen.

Der Bolzanoschen Theorie der subjektiven Vorstellungen liegt somit der

Begriff der Identität von Vorstellungen an sich zugrunde. Seiner Auffassung

nach existieren gewisse absolut einfache Vorstellungen an sich (§§ 61, 65.3).

Als Beispiel führte er die logischen Konstanten an, die durch die Wörter

»nicht«, »und«, »etwas«, »haben« repräsentiert werden. Er behauptete, daß

es »Hunderte« von weiteren einfachen Vorstellungen an sich gebe, gestand

jedoch, außerstande zu sein, eine umfassendere Liste anzugeben (§ 78.1 &

Anm. 2). Offenbar meinte er, daß jede zusammengesetzte Vorstellung an sich

in eine Folge einfacher Vorstellungen an sich zerlegt werden kann (§ 116.3), die

gewisse logische oder ontologische Konstanten als Glieder enthält.

In seiner Theorie der Schlüsse (55 223-253) verwendete Bolzano explizit

drei Operationen auf Vorstellungen an sich, nämlich die Bildung von Komple-

ment, Summe und Produkt. Die erste dieser Operationen hat den Rang eins,

die übrigen den Rang zwei. überdies benützte er in seiner Theorie der Vorstel-

lungen an sich (55 46-120) manchmal (55 69.4, 108) eine Operation der simul-

tanen »Ersetzung« mit der entsprechenden Funktion, die eine Vorstellung an

sich a auf die Vorstellung an sich a(a,,...,a„/ai,...,a;,) abbildet, wobei sich

letztere von a nur dadurch unterscheidet, daß die Vorstellungen an sich

cx....cx , an genau denjenigen Stellen auftreten, an denen a die Vorstellungen

an sich o 1 ,...,a„ enthält. (Die Bedeutung des Ausdrucks »Stelle« wird sich aus

der anschließenden Definition ergeben.) Wir nehmen an, daß die Menge dieser

Bolzanoschen Vorstellungsoperationen des Komplements, der Summe, des

Produkts und der Ersetzung ergänzt werden kann, bis sie für die Analyse aller

Vorstellungen an sich ausreicht. Dann könnte sein Begriff einer Vorstellung an

sich, die wir Menschen aufzufassen vermögen (55 65.3, 116.3), folgendermaßen

definiert werden:

a ist eine erfaßbare Vorstellung an sich genau dann, wenn es eine

endliche Folge 3 i ,...,(3„ mit a = (3„ gibt derart, daß für jedes i (1 i E

n) gilt: 13, ist eine einfache Vorstellung an sich oder es gibt eine Bolza-

nosche Vorstellungsoperation µ vom Rang r und Zahlen zjc< i, so

daß 13, = lt^f,...ßi..
b

6 Das Muster dieser Definition findet sich in Monk(1), S. 166.
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Wenn a eine erfaßbare Vorstellung an sich ist, dann wollen wir die Folge

ß^,...,(3 n eine »fundierende Folge von a« nennen.

Nach Bolzano sind zusammengesetzte erfaßbare Vorstellungen an sich

genau dann strikt identisch, wenn sie nicht auf verschiedene Weise in eine end-

liche Folge einfacher Vorstellungen analysiert werden können (§§ 92.1,

119.3.d, 557). Dieser Identitätsbegriff kann durch eine bedingte Definition

eingeführt werden:

Wenn et c und a2 erfaßbare Vorstellungen an sich sind, dann gilt i i =

a2 genau dann, wenn ct, und a, dieselben fundierenden Folgen haben.

Die logischen Eigenschaften der Vorstellungen an sich werden auf die subjekti-

ven Vorstellungen, deren Stoff sie sind, vererbt. Wenn beispielsweise der Stoff

einer subjektiven Vorstellung ss gegenständlich (§§ 71, 272.1, 284.7), einfach

oder zusammengesetzt (§ 277), eine Anschauung oder ein Begriff (§ 278) ist,

dann hat tV jeweils dieselbe Eigenschaft.

Bolzanos Auffassung der kausalen Vorgänge, die bei den subjektiven Vor-

stellungen vorkommen, basiert auf einem grundlegenden Cartesischen Dualis-

mus von Leib und Seele, der allerdings eine Wechselwirkung zwischen den

materiellen und den mentalen Systemen voraussetzt. Eine einfache subjektive

Vorstellung ist entweder eine subjektive Anschauung oder ein einfacher sub-

jektiver Begriff (§ 278). Eine subjektive Anschauung V hat genau einen Gegen-

stand, der eine »Veränderung in der Seele» und zugleich die Ursache von 'V ist

(§§ 71, 74.1-2, 278, 286.1&8). Ist also 11, = h(X,T,ct) eine subjektive Anschau-

ung des X mit der »Anschauung an sich« a als Stoff und gilt yEa, so ist y ein

Prozeß in der Seele des X und zugleich Ursache von V.

Subjektive Vorstellungen, die nicht identisch sind, können auch nicht gleich

sein (§ 75.1-2). Ist also h(X I ,T I ,a,) h(X2 ,T2 ,a2) mit X l # X2 oder T i D C T2

und yEa,, zEa2 , so ist y * z und daher auch a, a2. Eine subjektive An-

schauung kann nie wiederholt und nur in dem Sinne mitgeteilt werden, daß wir

verschiedene ihrer Beschaffenheiten beschreiben können.

Die subjektiven Anschauungen werden in innere und äußere eingeteilt

(§ 286.1). Eine innere subjektive Anschauung wird von einem mentalen Prozeß

verursacht, der zugleich eine subjektive Vorstellung ist. Dagegen wird eine

äußere subjektive Anschauung von einem mentalen Prozeß verursacht, der

keine subjektive Vorstellung ist. Alle Prozesse der letztgenannten Art werden

von einer Veränderung im Körper verursacht, und den meisten dieser außer-

mentalen Veränderungen entspricht jeweils ein »äußerer Gegenstand« außer-
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halb des Körpers. Gegenstände, die nicht in Raum oder Zeit existieren, können

keine subjektiven Anschauungen verursachen (§ 79.2).

Ein einfacher subjektiver Begriff wird von einer subjektiven Vorstellung

hervorgebracht (§ 286.2).

Die subjektiven Anschauungen Bolzanos entsprechen ungefähr den Ein-

drücken (impressions) in David Humes Erkenntnistheorie. Im Unterschied zu

den englischen Empiristen betrachtete Bolzano jedoch Farbqualitäten wie rot,

blau. 2,11) und Geschmacksqualitäten wie süß, bitter u.s.w. als zusammenge-

setzt (§ 286.8). Im Einklang mit allen führenden Philosophen des 17. und 18.

Jahrhunderts — sowohl den Empiristen als auch den Rationalisten — machte

Bolzano die Annahme, daß jede subjektive Vorstellung entweder einfach oder

zusammengesetzt ist (§ 277). Eine zusammengesetzte subjektive Vorstellung

entsteht durch eine mentale Synthese einfacher Vorstellungen (§ 286.3). über-

dies kann jede zusammengesetzte, vollendet deutliche subjektive Vorstellung

in eine endliche Folge einfacher subjektiver Vorstellungen zerlegt werden

(§ 281.4-5). In dieser Hinsicht verhalten sich solche subjektive Vorstellungen

also wie die erfaßbaren Vorstellungen an sich.

Das Phänomen der Erinnerung kann auf einer Beziehung der Ähnlichkeit,

Entgegensetzung, Berührung im Raum, Ursache oder Wirkung basieren (§

284.3). Bolzano versuchte, alle solche Arten der Erinnerung unter ein allge-

meines Assoziationsgesetz zusammenzufassen (§ 284.4). Es seien

subjektive Vorstellungen mit y l = h(X,T,,a,), 12 = h(X,T,,a 2), i4 3 =

h(X,T2 4 1 ), 4)4 = h(X,T 2 ,a2 ), T i < T2 und y, z Gegenstände mit yZa 1 , zEa2 , die

in einer der genannten Beziehungen zueinander stehen; dann erweckt 11 3 häufig

414, und zwar desto häufiger, je lebhafter s4) oder V2 war und je öfter h(X,t3 ,a 1 )

und h(X,t3 ,o2) der Fall geweseü ist, wobei T, < t3 < T2 (§ 284.5).

Ein Satz an sich im Sinne Bolzanos ist eine präexistente Folge von Vorstel-

lungen an sich, und ein erfaßbarer Satz an sich ist eine endliche solche Folge.

Für jede Vorstellung an sich a und für jede Beschaffenheitsvorstellung i4
existiert der Satz an sich, daß a hat (§ 128). Und für alle Sätze an sich P gibt
es a und kp derart, daß P der Satz an sich ist, daß a 1V hat (§§ 127-128).

Repräsentieren wir die Vorstellung des Habens durch »V« und den Satz an

sich, daß a ip hat, durch »Das«, so können wir wie folgt definieren:

13



P ist ein erfaßbarer Satz an sich genau dann, wenn es eine endliche

Folge xl,.. x mit P = x,, gibt derart, daß für jedes i (1 i < p) gilt: X.

ist eine erfaßbare Vorstellung an sich oder es gibt Zahlen j, k (1 'g j,k

i), so daß x, eine erfaßbare Vorstellung an sich, Xk eine erfaßbare

Beschaffenheitsvorstellung und Xi = VXJXk ist.

Wenn P ein erfaßbarer Satz an sich ist, dann nennen wir die Folge xi,... ,x^,
eine »fundierende Folge von P«. Ein Satz an sich ist genau dann einfach, wenn

seine unmittelbaren Bestandteile einfach sind, d. h., wenn seine fundierenden

Folgen nur drei Glieder enthalten (§ 132). Erfaßbare Sätze an sich sind genau

dann strikt identisch, wenn sie dieselben fundierenden Folgen haben. (Vgl. §§

32.4, 558.) Der Begriff der Identität von Sätzen an sieh liegt der Bolzanoschen

Theorie der Urteile zugrunde.

Ein Urteil im Sinne Bolzanos ist aus subjektiven Vorstellungen zusammen-

gesetzt (§ 291.2-4). Jedes Urteil hat einen Satz an sich P als Stoff (§§ 34.3.a,

291.1) und hat konkrete Existenz im Geist einer Person (§§ 34.3.b-c, 291.2,

297)), die P für wahr hält (§ 34.2). Ein Bolzanosches Urteil ist daher das

Fürwahrhalten eines Satzes an sich. Ein Satz an sich darf aber nicht als ein

vom psychischen Zusammenhang abstrahiertes Urteil angesehen werden.' Ein

Urteil ist wahr, d. h. eine Erkenntnis, wenn sein Stoff wahr ist (§ 36).

Nach Bolzano besteht ein Unterschied zwischen dem Fürwahrhalten eines

Satzes an sich P in einem Urteil und dem bloßen Denken oder subjektiven

Vorstellen von P (§§ 34.3.d & Anm. 2, 290). Jeder Gedanke im Sinne Bolzanos

ist eine subjektive Vorstellung. Daher ist s ein Gedanke genau dann, wenn es

eine Vorstellung an sich a und einen Satz an sich P gibt derart, daß PEa und a

den Stoff von 5 ist. An einem Satz an sich P zu zweifeln, bedeutet, an P zu

denken und in Ermangelung eines hinreichenden Grundes weder P noch die

Negation von P in einem Urteil für wahr zu halten (§§ 34.3.i, 306.5). Zu

zweifeln und das Urteil »Ich zweifle« zu fällen, sind daher zwei verschiedene

subjektive Phänomene.

Wenn X zur Zeit t zu der Erkenntnis U gelangt und den Stoff P von U für

wahr hält, dann ist es häufig der Fall, daß X dazu imstande ist, U auch zu

späteren Zeitpunkten zu bilden und P für wahr zu halten. Der Begriff des

Wissens im Sinne Bolzanos kann damit folgendermaßen definiert werden

(§ 280.2): X weiß U zum Zeitpunkt t genau dann, wenn U eine Erkenntnis ist

und es einen vor t liegenden Zeitpunkt gibt, zu dem X tatsächlich den Stoff P

Bolzano(64), S. 30.
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von U für wahr gehalten hat, und X zur Zeit t imstande ist, U zu bilden und für

wahr zu halten.

Ein Urteil der Person X zur Zeit T mit dem Stoff P ist eine Beschaffenheit

(Adhärenz) U = h(X,T,P). Die Urteile U 1 = h(X 1 ,T 1 ,P,) und U2 = h(X2 ,T2 ,P2 )

sind genau dann identisch, wenn X 1 = X2, P1 = P2 und es keinen Zeitpunkt t3

gibt derart, daß T 1 < t3 < T2 (§ 292). Wenn zumindest die Bedingung P 1 = P2

erfüllt ist, heißen U 1 und 112 gleich (§ 292).

Einerseits sind also zwei Urteile gleich, wenn sie denselben Stoff haben.

Andererseits kann ein Urteil nur einen einzigen Satz an sich als Stoff haben

(§ 291.1). Daher ergibt die Beziehung der Gleichheit eine Zerlegung des Berei-

ches der Bolzanoschen Urteile in Äquivalenzklassen.

Die logischen Eigenschaften der Sätze an sich werden auf die Urteile, deren

Stoff sie sind, vererbt. Wenn beispielsweise der Stoff eines Urteils U einfach

oder zusammengesetzt, wahr oder falsch, analytisch oder synthetisch, ein

Begriffs- oder ein Anschauungssatz ist, dann hat U jeweils dieselbe Eigenschaft

(§ 294). Ein Urteil ist genau dann einfach, wenn seine unmittelbaren Bestand-

teile einfach sind. Ein zusammengesetztes, vollendet deutliches Urteil kann

in eine endliche Folge einfache subjektiver Vorstellungen zerlegt werden

(§ 296.2). Solche Urteile verhalten sich also in dieser Hinsicht wie die erfaß-

baren Sätze an sich.

Bolzano betrachtete das menschliche Bewußtsein im großen und ganzen als

einen Mechanismus, der aufgrund von Urteilen über Sinnesdaten und gewisser

Urteile, die Begriffswahrheiten (§ 133) als Stoff haben, in einer bestimmten

Reihenfolge weitere Urteile liefert. Auf der Basis dieser Eingaben läuft der

Mechanismus mit Hilfe unmittelbarer Schlüsse nach psychologischen Gesetzen

ab. Das Ergebnis dieser Tätigkeit ist eine Art lebendiges Lehrbuch, in dem die

Urteile aufeinander folgen wie die Sätze und Diagramme in einer wissenschaft-

lichen Abhandlung.

Die kausale Beziehung, welche Urteile in dieser Form anordnet, wird »Ver-
mittlung« genannt (§ 300.2). Daß die Urteilsfolge ( U i ) (1 4 i n) ein Urteil W

im System X vermittelt, besagt nach Bolzano, daß das Fürwahrhalten der den

Gleidern von ( Ui ) zugeordneten Sätze an sich durch X zusammen mit gewissen

anderen psychischen Tätigkeiten von X das Fürwahrhalten des dem W zuge-

ordneten Stoffes in X zur Folge hat (§ 300.2). Kein Urteil außerhalb von (U i )

wird benötigt, um W zu erzeugen. Gibt es im System X keine Folge (U i ) derart,
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daß das Urteil W durch (U i ) in X vermittelt wird, so ist W unmittelbar oder

unvermittelt in X (§ 300.2-3).

Es seien T i und T2 zwei Zeitintervalle derart, daß die der Urteilsfolge (U i )

zugeordnete Stoff-Folge während T i und der Stoff von W während T2 von X für

wahr gehalten werden. Dann gilt das folgende Gesetz (§ 300.4):

(1) Wenn ( U i ) in X W vermittelt, dann überschneiden sich Ti und T2,

und es gibt einen Zeitpunkt von T 1 , der allen Zeitpunkten von T2

vorangeht.

Zwischen der Vermittlungsrelation und anderen von Bolzano eingeführten

Implikationsbeziehungen besteht nun folgendes Verhältnis (§ 300.7). Es mögen

dabei die Urteile Ui und W den Sätzen an sich Pi und Q entsprechen:

(2) Wenn W durch (U i ) in einem System vermittelt wird, so ist Q eine

Abfolge von {Pi } (§§ 162, 198), oder es gibt eine Folge von Vorstellun-

gen an sich ct i ,...,a„ derart, daß entweder Q aus {P i } bezüglich

a i ,...,a„ ableitbar ist (§§ 155.2, 164.2), oder die Wahrscheinlichkeit

von Q bezüglich {P i} und a i ,...,a„ (§ 161.1) ist größer als z (§§

161.Anm. 1, 167).

Dieses Prinzip versuchte Bolzano im wesentlichen folgendermaßen zu

begründen (§ 300.8-10). Es gibt in jedem System zwei Formen der Vermittlung

zwischen (U i ) und W. Die jeweilige Vermittlungsform hängt davon ab, ob die

spezifischen Eigenschaften des Stoffes Q von W für die Vermittlung (a) wesent-

lich oder (b) nicht wesentlich sind. Im Fall (b) enthält die der Folge (U i )

zugeordnete Satzfolge (P i ) ein logisches oder empirisches Gesetz der Form

Wenn die Glieder von (SS ) wahr sind, dann ist Q wahr,

wobei (S,) eine Teilfolge von (P i ) ist. Dies ist also ein Beispiel der zweiten

Möglichkeit in (2). Nicht alle Fälle der Vermittlung können jedoch vom Typ (b)

sein, weil man sonst in einen unendlichen Regreß gelangen würde (§ 300.9).

Ein solcher Regreß könnte wie folgt erzeugt werden. Den Urteilen U i , W, Z i ,

Z2 mögen die Sätze an sich P i , Q, S i , S2 als Stoff entsprechen. Wir können

sagen, daß die Urteilsfolge (U i ) in der Beziehung einer partiellen Vermittlung

zu W genau dann steht, wenn es eine Urteilsfolge 3 gibt derart, daß W von 3

vermittelt wird und (U i ) eine Teilfolge von 3 ist. Angenommen, Q sei aus {P i}
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logisch ableitbar (§§ 29.4.b, 223, 260.1). Dann würde sieh unter der Voraus-

setzung, daß alle Fälle der Vermittlung vom Typ (b) wären, folgendes ergeben:

(Ui ) vermittelt W partiell genau dann, wenn es einen Satz an sich S 1

= (Wenn alle Elemente von {P,} wahr sind, dann ist Q wahr) gibt

derart, daß W von( ( U i ),Z 1 ) partiell vermittelt wird;

(( Ui ) ,Z 1 ) vermittelt W partiell genau dann, wenn es einen Satz an

sich S 2 = (Wenn S i und die Elemente von {P i } wahr sind, dann ist Q

wahr) gibt derart, daß W von ((U i ),Z 1 ,Z2 ) partiell vermittelt wird;

etc. ad infinitum.

Jede Vermittlung vom Typ (a) geschieht aber durch Abfolge, Ableitbarkeit

oder Wahrscheinlichkeit größer als (. Denn andernfalls wäre der Geist ein

fehlerhafter Mechanismus. Und um zu beweisen, daß der Geist derartige Feh-

ler macht, müßte man nachweisen, daß eine Folge (U i ) von wahren Urteilen in

irgendeinem System trotz aller Vorsicht ein falsches Urteil vermittelt. Die

Unmöglichkeit eines solchen Nachweises ist eine fundamentale, rationalistische

Annahme Bolzanos. Denn sonst könnten wir im Prinzip keinem unserer Urteile

vertrauen.'

Unter der fraglichen Annahme sind bei der erkenntnistheoretischen Ver-

mittlung nur zwei Formen menschlicher Fehlbarkeit möglich, nämlich (i) feh-

lerhafte Vermittlungen vom Typ (a), die der dritten Möglichkeit in (2) entspre-

chen, und (ü) fehlerhafte Vermittlungen vom Typ (b), die auf einem falschen

Gesetz basieren (§ 300.11). Im Fall (i) ist der Fehler nicht mit der Aussage der

Wahrscheinlichkeit selbst, sondern mit unserer Erwartung verbunden, die auf

dieser Wahrscheinlichkeitsaussage basiert (§ 309.3).

Die Vermittlungsrelation ist offenbar irreflexiv, asymmetrisch und intransi-

tiv — oder zumindest nichttransitiv. Eine benachbarte transitive Relation kann

leicht definiert werden, nämlich das Relationsprodukt aus Vermittlung und

ihrer Vorfahrenrelation (engl. »ancestral«). Diese neue Relation ordnet die

Teilbereiche der Vermittlungsrelation gemäß einer strikten Teilordnung. In

diesen Bereichen sind einige Urteile die ersten und werden daher »unvermit-

telt« oder »unmittelbar« genannt (§ 300.2).

Vgl. auch § 42, insbesondere S. 182-183 der WL ($olzano(1,11/1), S. 202-203), und

§§ 309.1-4, 310.4.
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Gewisse Urteile von einer der beiden folgenden Urteilsformen sind in man-

chen Systemen unmittelbar (§ 300.12):

(I)
	

Ich habe die Erscheinung s),

wobei iU eine subjektive Vorstellung ist, deren Extension aus einer subjektiven

Vorstellung, einem Urteil oder einem Gefühl bestehen kann; oder aber

(11)	 Dies (was ich jetzt erfahre) ist ein a,

wobei »Dies« eine subjektive Vorstellung bezeichnet und a eine Vorstellung an

sich ist. Beispiel: das durch den Satz »Dies (was ich jetzt erfahre) ist etwas

Rotes« ausgedrückte Urteil. Ein Urteil, das durch eine Einsetzungsinstanz der

Satzform »Dies ist x« ausgedrückt wird, wobei » x« für einen physikalischen

Gegenstand steht, kann nie unmittelbar sein (§ 300.14).

Unter den unmittelbaren Urteilen gibt es auch einige, die Begriffssätzen

entsprechen (§ 302.2). Alle mittelbaren Urteile dagegen, die einen sog.

Anschauungssatz (§ 133) als Stoff haben, sind Erfahrungsurteile (§§ 294,

300.12). Nun kann Bolzano eine präzise Definition des Wahrnehmungsbegriffs

geben (§ 300.12):

U ist ein Wahrnehmungsurteil genau dann, wenn U ein unmittelbares

Urteil vom Typ (I) oder (II) in irgendeinem System ist.

Im ersten Band der WL (§ 35.5) gab Bolzano auch eine vorläufige Definition

des Wahrnehmungsbegriffs. Diese Definition kann sinngemäß so formuliert

werden:

U ist eine Wahrnehmung genau dann, wenn U ein Urteil ist und es

einen Satz an sich P, eine Vorstellung an sich a und ein Wesen X gibt

derart, daß P den Stoff von U, a die Subjektvorstellung von P und X

der einzige Gegenstand von a ist, wobei X irgendwann P für wahr

hält.

Beispielsweise kann eine Wahrnehmung durch einen Satz der folgenden Form

ausgedrückt werden: »Ich sehe jetzt etwas Rotes«.

In einer vorgegebenen wissenschaftlichen Sprache könnte die Bedeutung

der Wendung »X hält zur Zeit T P für wahr« mit Hilfe exakter Testbedingun-
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